
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehr der Gemeinde Glashütten 

Vom 23.11.2001 

Aufgrund des Art 28 Bayerisches Feuerwehrgesetz - BayFwG - (GVBI. S ), erläßt die 
Gemeinde Glashütten folgende Satzung 

§1
Die Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der gemeindlichen Feuerwehr § 1 Abs. 3 Satz 1 der Gemeinde Glashütten vom 
08.Januar.1999 ( Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau Nr. 2 vom
29 Januar 1999 ) wird wie folgt geändert:

1. Anlge § 1 erhält folgende Fassung:
„Anlage§ 1 

Anlage I: 

1. Streckenkosten
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke
a) das Tanklöschfahrzeug TLF 16 3,00€ 
b) das Einsatzfahrzeug (VW-Kombi) 2,00 € 
c) den Ölschadensanhänger ÖSA 1,00 € 

2. Ausrückestundenkosten
a) Tanklöschfahrzeug TLF 16
b) das Einsatzfahrzeug VW-Kombi
c) den Ölschadensanhänger

3. Personalkosten
- für den Kommandanten
- für Sonstige (z.B stellvertr. Kommandanten)

3 . 2 Sicherheitswachen 

83,00 € 
24,00 € 
4,00€ 

31,00 € 
16,00 € 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG 
werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstleistenden: 11,00 € 
Für die An- und Rückfahrt wird insgesamt eine weitere Stunde berechnet. 

Anlage II 

Bezeichnung des Geräts 

1. TS 8
2. Preßluftatmer
3. Notstromaggregat
4. Hitzeschutzanzug
5. Kabeltrommel

Betrag je Ausleihe 

16,00 € 
11,00€ 
16,00 € 
8,00€ 
6,00€ 



6. 1 B-Schlauch
1 C-Schlauch
1 D-Schlauch
1 Druckschlauch

7. 1 B-Strahlrohr
1 C-Strahlrohr
1 D-Strahlrohr

8. Leichter Atemschutz
+ Auslage für einen Filter

9. Motorsäge
10. Pumpen (auch Tauchpumpen)

6,00€ 
5,00 € 
4,00€ 
8,00€ 
5,00 € 
4,00€ 
4,00 € 

5,00 € 
8,00 € 

16,00 € 

§2
Diese Satzung tritt am O 1. Januar 2002 in Kraft. 

Gashütten, den 23.11.2001 

Gemeinde Glashütten 

Kaniewski 
1. Bürgermeister


